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Kennzeichnung von Trüffeln 
 
Welche Bezeichnung für «Trüffel» ist korrekt? Reicht die  
Bezeichnung «Trüffel», «weisse Trüffel», «schwarze Trüffel»? 
 
In Kürze 

Art. 16 Abs. 1 der Verordnung des EDI über Speisepilze 

und Hefe vom 23. Nov. 2005 besagt, dass auf den Gebin-

den und Packungen von Speisepilzen die Pilzart anzuge-

ben ist. Gibt es keine amtssprachliche Bezeichnung für die 

Pilzart oder ist sie nicht eindeutig, so muss die lateinische 

Bezeichnung angegeben werden. 

 

Art. 16 Abs. 2 der Verordnung des EDI über Speisepilze 

und Hefe vom 23. Nov. 2005 besagt, dass nur die in An-

hang 1, Spalten B.1 bis C.4 aufgeführten Pilze der Gattung 

Tuber als „Trüffel“ bezeichnet werden dürfen. 

 

Aus den oben aufgeführten gesetzlichen Vorgaben 

folgt, dass  

- für Trüffel als Sachbezeichnung die Art angegeben 

werden muss; 

- die Bezeichnungen „weisser Trüffel“ bzw. „schwarzer 

Trüffel“ als Sachbezeichnungen nicht ausreichend sind, 

da damit eine Farbe und nicht die Pilzart bezeichnet 

wird; 

- bei getrüffelten Lebensmitteln die Bezeichnung „Trüffel“ 

in der Liste der Zutaten ausreichend ist. 

 

Welche Trüffelarten sind verkehrsfähig? 

Pilzname deutsch Pilzname lateinisch 

Sommertrüffel Tuber aestivum 

Herbsttrüffel Tuber uncinatum 

Wintertrüffel Tuber brumale 

Piemont-/Albatrüffel Tuber magnatum 

Perigordtrüffel Tuber melanosporum 

 

Wie sieht eine korrekte Kennzeichnung aus?  

Korrekt Falsch 

Spaghetti mit 
weissen Albatrüffeln 

Spaghetti mit weissen 
Trüffeln 

Spaghetti mit schwarzen 
Wintertrüffeln 

Spaghetti mit schwar-
zen Trüffeln 

 

Welches sind die gesetzlichen Grundlagen? 

Verordnung des EDI über Speisepilze und Hefe vom   

23. November 2005 

 

Bezugsquelle: Bundesamt für Bauten und  

Logistik BBL, 3003 Bern 

E-Mail:  verkauf.gesetze(at)bbl.admin.ch 

Internet: www.admin.ch 
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